
 
 

B.A. „Sozialwissenschaften: Social and Political Change“ 

 

 
Anerkennungsantrag für ein im Ausland erbrachtes Praktikum im Bachelorstudiengang 
„Sozialwissenschaften: Social and Political Change“ (Anmeldung ist über Studiengangskoordination erfolgt) 
M16 Modulprüfung 
 

Name, Vorname:               

Email:  Matr.-Nr.:  

 
Legende 
siehe 
umseitig 

Dauer: 
 
 
 
 

Mobilitäts-
programm: 
 

Art der  
Mobilität: 

Staat: 
 

 

 
Angaben zum 
Unternehmen
: 

Name des 
Unternehmens:  

Anschrift:  

Ansprechpartne
r:  

Telefon:  

E-Mail:  

Tätigkeitsbereic
h:  

Datum und Unterschrift des/der Studierenden:  

Datum und Unterschrift der Studiengangsleitung:  
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Praktikumsbestimmungen BA „Sozialwissenschaften: Social and Political Change“ 
 
Innerhalb des Pflichtmoduls 16 kann im Umfang von 15 CP ein mindestens acht-wöchiges studienrelevantes 
Praktikum in Vollzeit absolviert werden. Die acht¬wöchige Zeit kann maximal in 2 kleinere Praktika geteilt 
werden. Die Anmeldung erfolgt über die Studiengangskoordination des Studiengangs B.A. 
Sozialwissenschaften: Social and Political Change. Die Anmeldung zum Praktikum hat grundsätzlich vor 
Beginn des Praktikums zu erfolgen. Werkstudententätigkeit wird als Praktikum anerkannt, sofern dieses nach 
Inhalt und Umfang äquivalent zu einem achtwöchigen Vollzeitpraktikum ist. Die Äquivalenz wird von der 
Studiengangsleitung überprüft. 
Leistungsnachweis durch einen 12 bis 20 seitigen Praktikumsbericht (bei geteilter Praktika 6 bis 10 Seiten), 
der mit bestanden/nicht bestanden bewertet wird. Der Bericht ist spätestens 8 Wochen nach Beendigung 
des Praktikums bei der Leitung des Studiengangs abzugeben. Der Bericht sollte enthalten: 
Deckblatt 

• Angaben über die Verfasserin/den Verfasser (Name, Matrikelnummer) 

• Angaben über die Praktikumsstelle (Name, ggf. Abteilung, Betreuer Telefon) 

• Dauer des Praktikums (Beginn/Ende des Praktikums, Umfang in Stunden) 

• Name der betreuenden/des betreuenden Dozenten 

• Datum 
Berichtsteil 
Der Bericht über das Praktikum sollte mindestens folgende Angaben enthalten: 

• Kurzcharakterisierung der Firma bzw. Institution 

• Beschreibung der Tätigkeiten 

• Relevanz des Praktikums für das Studium 
 
Legende: 

 

 
 

Dauer: 
 

 Mobilitätsprogramm: 
 

 Art der Mobilität: 
 

00 = unter einem 
Monat 

 01 EU Programm (Erasmus+)  01 Studium 

01 = 1 bis unter 2 
Monate 

 02 sonstiges internationales Programm,  
     z.B. Hochschulpartnerschaft 

 02 Praktikum 

02 = 2 bis unter 3 
Monaten 

 03 kein Programm, selbstorganisiert  03 anderer studienbezogener 
Auslands- 
     aufenthalt 

03 = 3 bis unter 4 
Monaten 

    

04 = 4 bis unter 5 
Monaten  

    

05 = 5 bis unter 6 
Monaten 

    

06 = 6 bis unter 7 
Monaten 

    

Usw.     


